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Anlage

zu vorstehendem Beschluß

Grundsätze 
zur Vorbereitung und Durchführung 

von Investitionen
Die Vorbereitung und Durchführung der Investitio

nen muß den Erfordernissen des ökonomischen^ystems 
des Sozialismus, insbesondere der volkswirtschaftlichen 
Strukturpolitik, und den objektiven Bedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Revolution entsprechen. 
Die volle Ausnutzung des Gesetzes der Ökonomie der 
Zeit und die Erwirtschaftung des höchstmöglichen Zu
wachses an Nationaleinkommen sowie seine zweck
mäßige Verwendung verlangen, daß die Investitions
tätigkeit auf die intensiv erweiterte Reproduktion ge
richtet wird. Die Investitionen sind mit den Erforder
nissen der gesellschaftlichen Entwicklung des Territo
riums in Übereinstimmung zu bringen.

Entsprechend den Grundsätzen des sozialistischen 
Städtebaues und der Architektur sowie der Planung 
von Anlagen der Industrie und Lagerwirtschaft, des 
Verkehrswesens, der Land- und Nahrungsgüterwirt
schaft sowie der Wasserwirtschaft müssen die zu er
richtenden Bauwerke und Anlagen als Bestandteil der 
räumlichen Gestaltung der Städte und Dörfer Ausdruck 
der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsord
nung sein.

Durch die volle Wahrnehmung der Verantwortung 
der Betriebe für die einfache und erweiterte Repro
duktion auf der Grundlage der Eigenerwirtschaftung 
der Mittel sind die ökonomischen Voraussetzungen für 
die effektivste Verwendung der Investitionsmittel zu 
schaffen. Zur Gewährleistung der organischen Verbin
dung zwischen der vollen Eigenverantwortung der 
sozialistischen Warenproduzenten mit der zentralen 
staatlichen Planung und Leitung ist den sozialistischen 
Warenproduzenten die volle Verantwortung für die 
langfristige sozialistische Ertragswirtschaft zu über
tragen.

I.
Allgemeine Bestimmungen

1. Die Investitionsplanung ist als Bestandteil der Pla
nung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses 
das entscheidende Instrument zur Durchsetzung 
der Investitionspolitik entsprechend den Erforder
nissen der gesellschaftlichen Entwicklung der Deut
schen Demokratischen Republik und der wissen
schaftlich-technischen Revolution sowie zur Ge
staltung der effektivsten Struktur der Volkswirt
schaft. Ausgehend von den prognostischen Ein
schätzungen und entsprechend den Erfordernissen 
der intensiv erweiterten Reproduktion ist durch 
die Investitionsplanung zu sichern, daß ein hohes 
wissenschaftlich-technisches Niveau der Grund
fonds in erster Linie mit der komplexen sozia
listischen Rationalisierung erreicht wird.
Dabei sind die Arbeits- und Lebensbedingungen 
entsprechend den Erfordernissen der modernen 
Technik und den Anforderungen des wissenschaft
lichen Arbeitsstudiums planmäßig zu gestalten. Der 
Gesundheits- und Arbeitsschutz, die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutze des sozialistischen Eigen
tums vor Brand-, Havarie- und anderen Gefahren, 
der Schutz vor Schädigung durch konisierende 
Strahlen, die Reinhaltung der Luft und des Was

sers sowie die Vermeidung gesundheitsgefährden
der Auswirkungen der Investitionen auf die Um
gebung sind zu gewährleisten.
Die Investitionen sind als untrennbarer Bestand
teil des einheitlichen Reproduktionsprozesses zu 
planen und zu leiten. Kapazitätserweiterungen 
sind nur dann vorzunehmen, wenn alle in der 
Erzeugnisgruppe vorhandenen Kapazitäten aller 
Eigentumsformen ökonomisch ausgenutzt sind. Zur 
Sicherung einer hohen Effektivität der vorhande
nen und der zu investierenden Grundfonds ist die 
Investitionsplanung in allen Planungsebenen zur 
Grundfondsplanung weiterzuentwickeln. Hierbei 
sind alle Phasen der Reproduktion der Grundfonds 
einschließlich ihrer Erhaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung zu erfassen. Die Planung der Inve
stitionen hat auf der Grundlage der prognosti
schen Einschätzungen, der Programme und wis
senschaftlich-technischen Konzeptionen und der 
Perspektivpläne kontinuierlich und langfristig für 
den gesamten Zeitraum der Realisierung der Inve
stitionsvorhaben zu erfolgen.

2. Auf der Grundlage des Perspektivplanes sowie der 
gesetzlichen Bestimmungen sind die Betriebe, Ein
richtungen und Organe als Investitionsauftraggeber 
(im folgenden Auftraggeber genannt) für die Pla
nung, gründliche Vorbereitung und kurzfristige 
Durchführung der Investitionen verantwortlich.
Für den komplexen Wohnungsbau üben die Organe 
der Wohnungswirtschaft bei den Räten der Be-, 
zirke mit dem Hauptplanträger Komplexer Woh
nungsbau und dem ihm unterstellten Hauptinve
stitionsträger die Funktion des Auftraggebers aus. 
Die Räte der Bezirke können die Auftraggeber
schaft an die Räte der Kreise und Städte übertra
gen.
Die Investitionen sind so vorzubereiten und durch
zuführen, daß schnell ein maximaler Beitrag zum 
Nationaleinkommen erreicht wird. Die Investition 
ist erst dann abgeschlossen, wenn alle technischen 
und ökonomischen Parameter erreicht sind. Die 
ökonomische Verantwortung des Auftraggebers um
faßt darüber hinaus den Zeiträum des Rückflusses 
der aufgewendeten Mittel.

3. Die Vorbereitung und Durchführung der Investitio
nen ist entsprechend der Verordnung vom 9. Fe
bruar 1967 über die Aufgaben, Rechte und Pflich
ten des volkseigenen Produktionsbetriebes (GBl. II
S. 121) in eigener Verantwortung der Auftraggeber

. ubd Auftragnehmer mit Hilfe des Vertragssystems 
zu organisieren. Die Verträge sind langfristig für 
den gesamten Zeitraum der Vorbereitung und 
Durchführung der Investition abzuschließen. In den 
Verträgen sind die Lieferungen und Leistungen, 
die Rechte und Pflichten beider Vertragspartner, 
die ökonomischen Bedingungen, spezifische arbeits
hygienische sowie die sicherheitstechnischen Anfor
derungen, die zulässigen Toleranzen und die Ab
grenzung der gegenseitigen Verantwortlichkeiten 
bei der Vorbereitung und Durchführung von Inve
stitionen differenziert nach den spezifischen Bedin
gungen sowie nach der Größe der Investitionen 
festzulegen.
Zur Erreichung eines hohen Nutzeffektes, zur Siche
rung kürzester Realisierungszeiten und Senkung 
der unvollendeten Investitionen sowie zur vollen 
Durchsetzung der Eigenverantwortung der soziali-


